
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Sehr geehrter Herr █████, 

mit E-Mail vom 17. April 2021 bitten Sie: 

"bitte senden Sie mir Folgendes zu: 

Übersicht über alle Anfragen nach dem IFG und UIG mit Angabe 
des Antragseingangs, der Verbescheidung, des Rubrums und des 
Aktenzeichens". 

Nach Prüfung Ihres Antrags teile ich Ihnen mit, dass es sich bei 
Ihrem Antrag nicht um eine lediglich einfache Auskunft handelt, 
sodass es zur abschließenden Bearbeitung der Mitteilung Ihrer 
postalischen Anschrift oder persönlichen De-Mail-Adresse 
bedarf. 

Bitte lassen Sie mir diese Information bis zum 6. Mai 2021 
zukommen. Anderenfalls werde ich davon ausgehen, dass Sie 
Ihren Antrag nicht weiter zu verfolgen wünschen und das hiesige 
Verwaltungsverfahren ohne weitere Nachricht einstellen. 

Die aktuellen Datenschutzhinweise, die Sie über die Erhebung 
und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 
Verwaltung des Deutschen Bundestages informieren, sind unter 
folgendem Link abrufbar: https://www.bundestag.de/datenschutz 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Lompa 

per E -Mail: 
r.lehmann.2uht6v4hh2@fragdenstaat.de 
Herrn 
███ █████ 
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